
Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

1. Geltung

Soweit nicht anders ausdrücklich vereinbart, gelten die nachstehenden „Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen“ für alle Verträge, Lieferungen und sonstigen Leistungen der Jeremias  
Abgastechnik GmbH („Lieferant“) im Geschäftsverkehr mit Nichtverbrauchern im Sinne des  
§ 310 Absatz 1 BGB ( „Kunde“). Geschäftsbedingungen des Kunden finden keine Anwendung, 
auch wenn der Lieferant ihrer Geltung im Einzelfall nicht gesondert widerspricht. 

2. Angebot und Vertragsschluss

(1) Die Angebote des Lieferanten sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht 
ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind oder eine bestimmte Annahmefrist enthalten. 
Bestellungen oder Aufträge kann der Lieferant innerhalb von vierzehn Tagen nach Zugang 
annehmen.

(2) Maßgeblich für die Rechtsbeziehungen zwischen Kunde und Lieferant sind der 
schriftlich geschlossene Vertrag einschließlich dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen, 
die Leistungsbeschreibung sowie etwaige zusätzliche, technische Vertragsbedingungen. 
Anderslautende mündliche Zusagen des Lieferanten vor Vertragsschluss sind rechtlich 
unverbindlich. Ergänzungen und Abänderungen der getroffenen Vereinbarungen einschließlich 
dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 

(3) Angaben des Lieferanten zum Gegenstand der Leistung (insbesondere Maße, Belastbarkeit, 
Toleranzen und technische Daten) sowie Darstellungen derselben (z. B. Zeichnungen und 
Abbildungen) stellen keine garantierten Beschaffenheitsmerkmale dar, sondern haben 
beschreibenden oder kennzeichnenden Charakter. Übliche Abweichungen und Abweichungen, 
die aufgrund rechtlicher Vorschriften erfolgen oder technische Verbesserungen darstellen, 
sowie die Ersetzung von Bauteilen durch gleichwertige Teile sind zulässig, soweit sie die 
Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck nicht beeinträchtigen.

(4) Der Lieferant behält sich das Eigentum oder Urheberrecht an allen von ihm abgegebenen 
Angeboten und Kostenvoranschlägen sowie dem Kunden zur Verfügung gestellten Zeichnungen, 
Abbildungen, Berechnungen, Prospekten, Katalogen, Modellen, Werkzeugen und anderen 
Unterlagen und Hilfsmitteln vor. Der Kunde darf diese Gegenstände ohne ausdrückliche 
Zustimmung des Lieferanten weder als solche noch inhaltlich Dritten zugänglich machen, sie 
bekannt geben, selbst oder durch Dritte nutzen oder vervielfältigen. Er hat auf Verlangen des 
Lieferanten diese Gegenstände vollständig an diesen zurückzugeben und eventuell gefertigte 
Kopien zu vernichten, wenn sie von ihm im ordnungsgemäßen Geschäftsgang nicht mehr 
benötigt werden. Diese Pflichten treten ebenfalls ein, wenn die Vertragsverhandlungen nicht 
zum Erfolg führen sollten.

3. Preise und Zahlung

(1) Die Preise gelten für den in den Auftragsbestätigungen aufgeführten Leistungs- und 
Lieferumfang. Mehr- oder Sonderleistungen werden zusätzlich berechnet. Die Preise verstehen 
sich in EURO zuzüglich Umsatzsteuer, bei Exportlieferungen im Ausland zuzüglich Zoll sowie 
Gebühren und anderer öffentlicher Abgaben. Wenn nicht anders vereinbart, ist die Vergütung 
bei Empfang der Ware und Rechnung ohne Abzug sofort fällig. Das gleiche gilt für Reparaturen.

(2) Die Aufrechnung mit Gegenansprüchen des Kunden oder die Zurückbehaltung von 
Zahlungen wegen solcher Ansprüche ist nur zulässig, soweit die Gegenansprüche unbestritten 
oder rechtskräftig festgestellt sind.

(3) Der Lieferant ist berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen nur gegen 
Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auszuführen oder zu erbringen, wenn ihm nach 
Abschluss des Vertrages Umstände bekannt werden, welche die Kreditwürdigkeit des Kunden 
wesentlich zu mindern geeignet sind und durch welche die Bezahlung der offenen Forderungen 
des Lieferanten durch den Kunden aus dem jeweiligen Vertragsverhältnis gefährdet wird.

4. Lieferung und Lieferzeit

(1) Lieferungen erfolgen ab Werk. Die Ver- und die Entladung der Waren sind –
soweit nicht anders vereinbart – nicht Vertragsgegenstand.

(2) Vom Lieferanten in Aussicht gestellte Fristen und Termine für Lieferungen und Leistungen 
sind stets unverbindlich, es sei denn, dass ausdrücklich eine feste Frist oder ein fester Termin 
vereinbart ist. Wurde Versendung vereinbart, so beziehen sich Lieferfristen und Liefertermine 
auf den Zeitpunkt der Übergabe an den Spediteur, Frachtführer oder sonst mit dem Transport 
beauftragten Dritten.

(3) Der Lieferant kann, unbeschadet seiner Rechte aus Verzug des Kunden, vom Kunden 
eine Verlängerung von Liefer- und Leistungsfristen oder eine Verschiebung von Liefer- und 
Leistungsterminen um den Zeitraum verlangen, in dem der Kunde seinen vertraglichen 
Verpflichtungen dem Lieferanten gegenüber nicht nachkommt.

5. Versand, Gefahrübergang, Versicherung

(1) Die Gefahr geht spätestens mit der Übergabe der Ware an den Spediteur, Frachtführer oder 
sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Dritten auf den Kunden über. Dies gilt auch 
dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder der Lieferant noch andere Leistungen (z. B. Montage) 
übernommen hat. Verzögert sich der Versand oder die Übergabe infolge eines Umstandes, 
dessen Ursache beim Kunden liegt, geht die Gefahr von dem Tag an auf den Kunden über, an 
dem der Lieferant versandbereit ist und dies dem Kunden angezeigt hat.

(2) Die Sendung wird vom Lieferanten nur auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden und auf 
seine Kosten gegen Diebstahl, Bruch-, Transport-, Feuer- und Wasser-schäden oder sonstige 
versicherbare Risiken versichert.

6. Gewährleistung

(1) Die Gewährleistungsfrist beträgt zwei Jahre ab Lieferung. 

(2) Bei Lieferung sind die gelieferten Gegenstände unverzüglich nach Ablieferung an den 
Kunden oder an den von ihm bestimmten Dritten sorgfältig zu untersuchen. Sie gelten 
als genehmigt, wenn dem Lieferanten nicht eine Mängelrüge hinsichtlich offensichtlicher 
Mängel oder anderer Mängel, die bei einer unverzüglichen, sorgfältigen Untersuchung 
erkennbar waren, binnen sieben Werktagen nach Ablieferung des Liefergegenstandes, oder 
ansonsten binnen sieben Werktagen nach der Entdeckung des Mangels oder dem Zeitpunkt, 
in dem der Mangel für den Kunden bei normaler Verwendung des Liefergegenstandes ohne 
nähere Untersuchung erkennbar war, in der in diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen 
bestimmten Form zugegangen ist.

(3) Bei Sachmängeln der Lieferung ist der Lieferant nach seiner innerhalb angemessener 
Frist zu treffenden Wahl zunächst zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung verpflichtet und 
berechtigt. 

7. Allgemeine Haftungsbeschränkung

Schadensersatzansprüche des Kunden, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere 
aus Unmöglichkeit, Verzug, mangelhafter oder falscher Lieferung, Vertragsverletzung, 
Verletzung von Pflichten bei Vertragsverhandlungen und unerlaubter Handlung sind für 
leichte Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht bei einer 
Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit und bei leicht fahrlässiger Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten. In Fällen leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten ist die Haftung auf den Ersatz des bei Vertragsschluss voraussehbaren, 
typischen Schadens beschränkt. Mittelbare Schäden oder Folgeschäden sind nur 
ersatzfähig, soweit sie bei bestimmungsgemäßem Gebrauch der Sache typischerweise 
zu erwarten sind. Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und –beschränkungen gelten 
in gleichem Umfange zu Gunsten der Organe, gesetzlichen Vertreter, Mitarbeiter und 
sonstigen Erfüllungsgehilfen des Lieferanten. Soweit dieser technische Auskünfte gibt oder 
beratend tätig wird, ohne dass dies vertraglich geschuldet ist, geschieht dies unentgeltlich 
und unter Ausschluss jeglicher Haftung. 

8. Eigentumsvorbehalt

(1) Der Lieferant behält sich das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Bezahlung des 
Kaufpreises vor. Bei Waren, die der Kunde im Rahmen einer laufenden Geschäftsverbindung 
bezieht, behält sich der Lieferant das Eigentum vor, bis seine sämtlichen Forderungen 
gegen den Kunden aus der Geschäftsverbindung, einschließlich der künftig entstehenden 
Forderungen, auch aus gleichzeitig oder später abgeschlossenen Verträgen, beglichen sind.

(2) Der Kunde ist befugt, die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren im 
ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu veräußern und/oder zu verarbeiten. 
Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Verarbeitung, Vermischung oder 
Verbindung unserer Waren entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei der 
Lieferant als Hersteller gilt. Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung 
mit Waren Dritter deren Eigentumsrecht bestehen, so erwirbt der Lieferant Miteigentum im 
Verhältnis der Rechnungswerte der verarbeiteten, vermischten oder verbundenen Waren. Im 
Übrigen gilt für das entstehende Erzeugnis das gleiche wie für die unter Eigentumsvorbehalt 
gelieferte Ware. Die aus dem Weiterverkauf der Ware oder des Erzeugnisses entstehenden 
Forderungen gegen Dritte tritt der Kunde schon jetzt insgesamt bzw. in Höhe des etwaigen 
Miteigentumsanteils gemäß vorstehendem Absatz zur Sicherheit an den Lieferanten ab. Der 
Lieferant nimmt die Abtretung an. Zur Einziehung der Forderung bleibt der Kunde neben 
dem Lieferanten ermächtigt. Der Lieferant verpflichtet sich, die Forderung nicht einzuziehen, 
solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug 
gerät, kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist und kein sonstiger 
Mangel seiner Leistungsfähigkeit vorliegt. Ist dies aber der Fall, kann der Lieferant 
verlangen, dass der Kunde dem Lieferanten die abgetretenen Forderungen und deren 
Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen 
Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. 

(3) Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten die gesicherten Forderungen um mehr 
als 10%, wird der Lieferant Sicherheiten nach Wahl des Lieferanten freigeben.

9. Schlussbestimmungen

(1) Gerichtsstand für alle etwaigen Streitigkeiten aus der Geschäftsbeziehung zwischen 
dem Lieferanten und dem Kunden ist nach Wahl des Lieferanten Ansbach oder der Sitz 
des Kunden. Für Klagen gegen den Lieferanten ist Ansbach ausschließlicher Gerichtsstand. 
Zwingende gesetzliche Bestimmungen über ausschließliche Gerichtsstände bleiben von 
dieser Regelung unberührt.

(2) Die Beziehungen zwischen dem Lieferanten und dem Kunden unterliegen ausschließlich 
dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 

(3) Soweit der Vertrag oder diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen Regelungslücken 
enthalten, gelten zur Ausfüllung dieser Lücken diejenigen rechtlich wirksamen Regelungen 
als vereinbart, welche die Vertragspartner nach den wirtschaftlichen Zielsetzungen des 
Vertrages und dem Zweck dieser Allgemeinen Lieferbedingungen vereinbart hätten, wenn 
sie die Regelungslücke gekannt hätten. 
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